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Grundsätzlich genießt ein Widerspruchsführer bzw. Anfechtungskläger durch 
die kraft Gesetzes in § 80 Abs. 1 VwGO ausgelöste aufschiebende Wirkung 
seines Widerspruchs bzw. seiner (Anfechtungs-)Klage einen quasi automatisch 
einsetzenden vorläufigen Rechtsschutz – die Vollziehung des angefochtenen 
Verwaltungsakts wird gehemmt.

In einigen Fällen hat der Gesetzgeber jedoch das öffentliche Vollziehungsin-
teresse ausnahmsweise höher bewertet als das private Aufschubinteresse, was 
dem betroffenen Bürger einstweilen eine Vorleistungs- bzw. Gehorsamspflicht 
aufbürdet und zu einer Verkürzung seines Rechtsschutzes führt: Der Bürger 
muss bei Bedarf eigeninitiativ dagegen vorgehen und einen Antrag auf Ausset-
zung der Vollziehung stellen – oder den angefochtenen Verwaltungsakt eben 
befolgen. Dieser Beitrag erläutert die Fallgruppen des § 80 Abs. 2 VwGO, in 
denen die Vollziehung Vorrang genießt.

Angesprochen werden die Anforderung öffentlicher Abgaben und Kosten, 
unaufschiebbare Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten (inkl. der entspre-
chenden Anwendung auf Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen) sowie 
die Fälle eines speziellen gesetzlichen Ausschlusses der aufschiebenden Wir-
kung im Bundes- und Landesrecht.
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Seit der letzten Bundestagung sind drei Jahre vergangen. Ein Zeitraum, in dem 
die Verwaltungsschulen und Studieninstitute, wie viele andere Bildungseinrich-
tungen auch, einen Digitalisierungsschub erfuhren. Die digitale Bildung eta-
blierte sich während dieser Zeit als fester Bestandteil der Unterrichtskonzepte.

Der Beitrag berichtet über die Beratungen der Bundestagung vom 24. bis 
26.9.2022 in Karlsruhe.
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Der Verfasser geht davon aus, dass es einer hierarchischen Verwaltung mit paral-
leler Arbeitsteilung und vertikaler linearer Verantwortung kaum gelingen wird, 
Komplexität, Dynamik und Rückkopplung von Krisen in ihren Auswirkungen 
nachhaltig zu mindern oder gar in den Griff zu bekommen. 

Daher stellt er diesem herkömmlichen Organisationskonzept seine Vorstellung 
von einer clustergeregelten Verwaltungsstruktur gegenüber, welche insbesonde-
re die sog. Hochachtsamkeit in ihr Aufgabenportfolio integriert.
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Gegenstand dieser Fallbearbeitung aus der öffentlichen Finanzwirtschaft 
Sachsen-Anhalt sind insbesondere die Veranschlagung von Maßnahmen im 
Haushaltsplan, die Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme, die Verwendung 
von Zuweisungen des Landes sowie Investitionsmaßnahmen bei vorläufiger 
Haushaltsführung.
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Im Mittelpunkt dieser Fallbearbeitung aus dem Allgemeinen Verwaltungsrecht 
steht die Prüfung der Zulässigkeit und Begründetheit einer Verpflichtungskla-
ge, gerichtet auf Erteilung einer straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegeneh-
migung nach § 46 I Nr. 9 StVO. 

In einer zweiten Aufgabe werden Rubrum, Tenor und Rechtsbehelfsbelehrung 
des Widerspruchsbescheids verlangt, was solide Grundkenntnisse in „Bescheid-
technik“ voraussetzt. 
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